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. 	Es ist eine allbekannte .  historische Tatsache, die. whorl 
aus der Wechselwirkung des staatlichen und socialen Lebens 
hervorgeht, dass überall, wo die politische Macht des Staates 
durch fatale Ereigriisse erschütte.rt wird: unvermeidlich auch 
eine Decomposition im Oi-ganismus der bisher bestandenen 
Ordnung der Gesellschaft eintritt. Institutionen von altbewehr- 
tern Rufe fallen zusammen und g-eben Platz für neue, urn die 
durch die . allgemeine Erschtitterung befreiten, vorher gebunde= 
nen Krüfte abzuleiten und den bisher latenten Keimen neue 
tntwickelungsziele zu setzen. Anderseits ist es auch möglich, 
dass álte Kulturgedanken, welche dem gesellschaftlichen Orga= 
nismus in vergangenen Zeiten Jahrljunderte hindurch seinen 
Charakter und seine Individualitüt verliehen haben: eine wahre 
Auferstehung erleben und mit erstdrkter und erneuerter Aktivi- 
tüt dem Drange moderner ldeén, die ,  die Saat . einer kommén- 
den Welt in sich einzuschliessen schierien, widerstehen. . 

Eines ist jedoch sicher. Eines kann nicht geleugnet  ver  
den. Nümlich : es gab keinen Sturz, es- gab kein Emporschwin- 
gen, es gab keine Erneuerung oder Umwdlzung in der Géschicht é 
der Nationen ohne dass in erster Reihe das Recht des Grund 
und .Bodens seine Stimirne alle übrigen Instittitioneri übertönend 
hören und sein Streben nach eingehenden Reformen erkennen 
gelassen h.ütte. 

Das Recht des Grund und  Bodens! Seine • Anerkennung 
bildete die erste, feste Stufe des ganzen - heutigen Kulturlebens, 
einen Schlussstein der in losen . Zusammenhangen wandernd 
lebenden Gésellschaften .und einen ewigen Beweis des langen 
EntvUickelungsprozesses, durch wejchen — im Laufe der Zeiten 
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— der moderne Staat und die moderne Gesellschaft sich heran-
bildeten. Das Recht des Grund und Bodens ist ein steter Beglei-
ter der Revolutionen und meistens der Gührungsstoff derselben; 
es ist ein treues Spiegelbild des empordrüngenden Strebens, 
Leidens und der Unterdrückung zahlloser Generationen. In ihm 
liegt der tiefste Grund aller Macht und der Massstab derselben 
seine institutionelle Regelung. verkörpert diejenigen aus der 
Tiefe des Volksgeistes entsprungenen Gedanken, wodurch die 
Lebensfühigkeit, .das schöpferische Genie und das Rechtsgefühl 
einer Nation am treuesten charakterisiert wird. 

Das Recht des Grund und Bodens bewahrt sich demnach 
als eine machtige Ader im Organismus der menschlichen Gesell-
schaft, die nicht nur den ganzen Lebensgang derselben mit seinen 
Pulsschlügen begleitet, sondern zugleich auch nach bestimmten 
Zielen vortreibt. . 

Dies war seine Rolle und Bestimmung auch in der Institu-
tionen-Welt der ungarischen Gesellschaft, deren in 1848 nach 
einer nahezu acht J•ahrhunderte langen Vergangenheit sich 
abschliessende Geschichte: allezeit von dem Recht des Grund 
und Bodens beherrscht war. 

Das königliche Donationssystem, das Lehnwesen und die 
Aviticitüt, die dem Privatrechte einen öffentlichrechtlichen An-
hauch gaben, waren diejenigen Grundpfeiler, worauf die ganze 
Konstruktion der ungarischen Gesellschaft ruhte. Sie brachen 
alle auf einmal unter dem Angriff moderner, revolutioneller 
Devisen zusammen, ohne dass der zerstörende Geist der Zeiten 
die Leere, die sie hinterliessen auszufüllen im Stande gewesen 
ware. So wurde das Recht des Grund und Bodens von fremden 
I-lünden ,günzlich umgestaltet, ohne dass - es die moralische 
Kraft der bei Seite gedrüngten alter Institutionen bewahrt und 
mit den 'veründerten Umstznden in Einklang gebracht hütte. 

Auf diese Weise kam auch die Entwickelung des Boden-
rechtes in eine unnatürliche Richtung, woraus sieben Jahrzehnte 
spüter das unumgiingbare Bedürfnis des Rückkehrs zur Ver-
gangenheit hervorquoll. 

Eine neue, schwere Erschütterung des - Staatslebens Hess 
dazu den Funken aussprengen. Und in der sogenannten „Agrar-
reform" des heutigen ungarischen Gesetzbuches (G. A. XXXV1: 
1920) erstrebt das Recht des Grund und Bodens die zerstörte 
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Kontinuitdt 'zwischen der Vergangenheit und Gegenwart wieder 
:herzustellen. Das Recht des Grund und Bodens sucht hier die 
_bei den heute gegebenen Umstdnden zutreffende Verwertung 
seculdrer Rechtsgedanken und erweckt eine warre Renaissance 
solcher moralischer Krdite und Werte, die von der Nation in 
einem Augenblicke des Rausches im Interesse der Unum-
schrdnktheit des Kredits, des Verkehrs und der indiyiduellén 
Freiheit beiseitegeschoben wurden. . 

Is ist le 'icht darauf zu verweisen, was dem filteren (vor-
mdrzliche:n) ungarischen lmmobiliarrecht einen . charakteristi-
schen _moralischen Gehalt gab. • 

Der gesunde Instinct des ungarischen Rechts- und Gesell-
schaftslebens nahm° — ndmlich — aus dem Reiche der freien 
S.pekulation den Erdboden schon ab .orig .ine heraus und betrach-
lete ihn, als einen der wichtigsten Faktoren der Sicherstellung 
und Konservation der Familie, der-Nation und auch des Staates 
selbst. Dementsprechend wurde das Eigentum an Immobilien 
prinzipiell nur denen zuerkannt, die es verdienten und in dem 

`Faile der Unw. ürdigkeit ,(es sollen gewisse Strafhandlungen bier 
gemeint sein) ging dieses Eigentum verloren. Der öffentlich 
rechtliche Charakter de's Immobiliareigentums belastete einer-
seits den Grund mit ebenfalls öffentlichrechtlichen und persön-
_lich zu Jeistenden .Diensten, was zugleich als ein. auszeichnendes. 
Privileg gait; . diese öffentl.ichen Dienste'bedingten anderseits 
die ,Erbfolge des mdnnlichen Géschlechtes und gaben ,dadurch 
dem Grundeigentum einen speziellen Charakter. Die Verfügun-
gen zwischen Lebenden und die von Todeswegen waren grund -
-sdtzlich verboten (Milderungen .bei deni Donatar und einige 
Ausnahmen sollen hier ausser Acht bleibe.n) und es Fling über 
alte- Donations-Immobilien eine „juris ' communió"..S mtlicher 
Blutverwandten, denen ein Expectuar auf das Eigentum zu 
Gunsten stand etc. 

Nur den Grundgedanken selbst müssen wir heutzutage 
-noch voile Anerkennung zóílen; die Form, in welcher sich die-
selben geltendmachten, ist nebensdchlich .und ihre Würdigung 
können wir der'Rechtsgeschichte überlassen. Die neue Rechts= 
entwickelung trat gewiss auf rechten Pfad, als . sie — unter 
anderen — mit einem kühnem Rückgriff das alte Donations- 
system in der Form der sogenannten „Heiden- 'oder Bray.en-- 
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grundstücke" 'vieder -  zum institutionellen Leben rief. Daniit 
erwachte, zwar partialiter, aber doch in strenger und weitgehen-
der Regelung ein, in dem Immobiliarrecht seft  1852 unbekanntes 
Element: namlich das Moment des Verdienstes. 

Nun gehe ich von der Festsetzung aus, dass die staats= 
oberhauptliche Donation in die Reihe der Rechtstitel des Eigen= 
tumserwerbes an Immobilien aufgenommen wurde. Der Ministe- 
riál-Erlass No. 6650/1920. M. E. der im § 77 des Ges. Art 
XXXVI vom Jahre 1920 incorporiert und so zur Gesetzeskraft. 
erhoben wurde, bestimmt dén neuen „titulus acquirendi" fol- 
gendermassen : 

„An diejenigen vorwurfsfreien Patrioten, die sich in der 
Verteidigung des ungarischen Staates ausgezeichnet haben 
können als Zeichen der Dankbarkeit des Vaterlandes Immobilien 
geschenkt werden." — „Der Name eines solchen geschenkten 
Grundes heisst Heldengrundstück. Die Qualitdt des I-Ielden- 
grundstückes -  muss auf Grund der Donationsurkunde ins Grund- 
buch eingétragen werden." 

- 	Das hiemit — im• Kreise gewisser Rechtsverhaltnisse — 
das alte Donationssystem in der Tat zur Geltung kam: kann 
durcli eine kurze. Confrontation genügend bewiesen werden. - 
• a) Das I-Ieldengnundstück bildet seiner Natur nach eine 
Beschenkung derjenigen braven Bürger, die im Weltkriege 
tapfer für das Vaterland gekampft haben, und so verfolgt der 
Gesetzgeber damit auch das weitere Ziel, die lmmobilien mög-
lichst in verdiente I-Iande kommen zu lassen. — Die Haupt-. 
bedingung der vormarzlichen königlichen Donationen war eben-
falls das patriotische Verdienst, wie ,es z. B. Ges: Art. XXXI_ 
v. Jahre - 1630 besonders hervorhebt: 

„Quodsi porro bona, et jura quaecunque possessionaria, 
ad fiscum suae majestatis regium successu temporum fuerint 
devoluta; in eorum donatione et collatione, sua majestas, instar- 
priscorum ,Hungariae regum, praedecessorum suorum, felicis 
reminiscentiae, virtuosarum et bene de repub. Hungarica meri-
tarum personarum, condign= rationem habitura est: jurta: 
artic. -  XV anni 1608." 

b) Als förmliches Erfordernis -finden wir hier wie dort die 

i 
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Donationsurkunde, welche bei dem Yleldengrundstück,e auch als 
Stiftungsurkunde vorkommen kann, jedoch nur wenn sie- mit 
staatsoberhduptlicher Bekrdftigung versehen ist. Die patrioti- 
when-  Verdienste müssen in der Urkunde vorgezdhlt werden. . 

Die -Quelle der alten Donationen ist das  his  Regium; 
demzufolge konnte eine rechtskrüftige Schenkung, nur von dem 
jeweiligen  gesetzesgemass gekrönten Könige herrühren. Die 
Schenkung der Ileldengrundstücke wurde ebenfalls in die híünde 
.des Staa-tsoberhauptes gelegt; Mid wie das alte Recht eine 
Ausnalime in Form der Palatinalen-Schenkungen anerkannte: 
so anerkennt ouch. das heutige Recht eine Schenkung, die von 
wem "immer stammen kann, falls sie durch das Staatsoberhaupt 
genehmigt wird. 

Als Objekte der königlic-hen. Donationen dienten die in 
das Jus Regium zurückgefallenen und zurückfallenden Immobi- 
lien. Die Ursachen des Rückfalles waren: Defectus seminis und 
gewisse Strafhandlungen, die mit. Confiscation des Vermögens 
verbunden waren (Crimen laesae majestatis:; Perduellio; Nota 
infidelitatis; Eidbruch; fa.lscher: Eid): Bei Donationsgüter trat 
der defectus seminis ein, wenn die nach der ponationsclausel 
zur Erbfolge berechtigten Abkömmlinge starben; bei Verlassen- 
schaften.anderer- rechtlicher Natur im Falle der totalen Cadu- 
citüt (Devolutio virtualis vel juris. Devrolutio realis vel posses- 
sionis). Ganz parallel mit dem vormdrzlichen Recht gestaltet 
sich nun die Lage bei den 1=Ieldengrundstücken.. Anstatt des jus 
Regium tritt aber bier -das Staatseigentum hervor, welches 
durch die Anbietung oder Stiftung . zum Zwecke der tlelden= 
-grundstiicke begründEt wird. Zu beme:rken ist, dass falls Jemand 
seinen eigenen Grundbesitz für sich selbst oder für seine Ab- 
kommenschaft zum I-leldengrundstück stiftet: die rechtliche 
Natur der so gestifteten Immobilien durch die Rechtskraft ver-
leihende staatsoberhduptliche Bestütigu-ng ebenfalls vom Stand- 
punkte des Staatseigentums zu" beurteilen ist. Ahnlich der „devo-
lutio ad .sanctam Coronam" ist jedes. Heldengrundstück dem 
Rückfalle ins staatliche Eigentum - unterworfen und kann von 
neuem verschenkt werden. Sein Rückfall tritt ein, wenn kein 
fü.higer oder anspruchhebender Nachkomme vorhanden ist und 
:wenn der Eigentiimer Vaterlandsverrat begeht, oder seinen bei 
.der Übernahme geleisteten Eid bricht. 



62 

Die verschiedenen Arten der vormürzlichen Donatio- 
nen sind auch bei den Heldengrundstücken zu iinden. Das heisst: 
jedes Keldengrundstück ist zugleich eine sogenannte pura 
donatio, weil daf7.ir keine Gegenleistung in Gelde zu zahlen ist. 
Wenn aber die mit dem neldengrundstück verbundenen öffent-
lichrechtlichen Dienste als Entgelt aufzufassen würén: so kame 
immer eine Mixta donatio zustande. Man kann von einer donatio 
directa (de manibus regiis) .sprechen, wo das 1-leldengrundstück 
unmittelbar durch das Staatsoberhaupt geschenkt wird; vbn 
einer donatio consensu regio (de manibus alienis), wo Es bei 
staatsoberhauptlicher Genehmigung von anderen herrührt. 

Eine weitere Parallele finden . wir zwischen den Klauseln 
der alten königlichen Schenkungsbriefe und der in den Dona-
tions- oder Stiftungsurkunden bestimmten speziellen Erbfolge 
und  deren sich auf das mannliche Geschlecht beziehenden Cha-
rakter. Der Stifter der rleldengrundstücke ist im Bestimmen. 
der Erbfolge nur soweit begrenzt, dass seine Verfügungen dem 
Zwecke der Institution nicht widersprechen dürfen. Also es kön- 
nen z. B., dem alten Recht entsprechend, folgende Erbfolge- 
klausel aufgenommen werden: eidem et per eum suis heredibus, 
heredumque suorum successoribus; oder: ejus heredibus et 
posteritatibus utriusque sexus universis; oder: ejusque heredi- 
bus et posteritatibus primoquidem masculini, iis vero deficien-- 
tibus etiam feminei sexus universis; oder: eidem et pe -r eum 
fratribus suis, eorumque heredibus et posteritatibus. — Aber 
eine Klausel, wie z. B.: ejusque heredibus et posteritatibus, 
legatariis item et cessionariis: muss ausgeschlossen sein, denn 
der Eigentümer eines rleldengrundstückes besitzt nie das Recht 
(was. dem ersten Donatar im vormdrzlichen Donationssystem. 
zuerk,annt war) nach seinem Ableben testamentarisch einen 
Nachfolger zu nennen. Eine einzige Ausnahme bildet davon .  die 
modernisierte Praefection (Erkldrung zu Tochter-Sohn), worauf 
wir spdter noch naher eingehen werden. Die spezielle gesetz- 
liche Erbfolge ist übrigens wie folgt: die besondere Erbfahigkeit 
voraussetzend kommt die Succession erstens an den erstgebo-
renen Sohn und nach ihm immer an den mannlichen Nachkom-
men. Nach Aussterben des ersten Zweiges folgen die jüngeren 
Zweige; die Primogenitur gilt liberal' als Regel. Fehlen mann-
licher Abkömmlinge; so hat der letzte Eigentümer mit Geneh- 
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migung des Staatsoberhauptes das Recht den Qatten oder den 
zukünftigen Gatten seiner Tochter als Erben zu bestellen, falls 
der so Bestellte zur Übernahme eines Iieldengrundstückes im 
Allgemeinen als-fühig betrachtet werden kann. 

Zur Gültigkeit der alten königlichen Donationen gehörte 
unerlüsslich die, durch richterliche Behörden vorzunehmende 
sogenannte Statution oder amtliche Einführung. Die nach alien 
Beziehungen sehr streng und skrupulös geregelte Art und Weise 
derselben sollte die Klausel -„salvo jure alieno" in dem ganzen 
Verfahren unter richterliche Garantie stellen. Dieses Moment 
der Statution wird bel dem I-Ieldengrundstücke durch das Ein- 
tragen ins Grundbuch ersetzt und die féierliche Installation die 
der Statution vielleicht üusserlich nüher zu stehen scheint, ist 
nur reine Ceremonie, welche mit dem Eigentumserwerb nichts 
gemein hat. 	. 	 - 

Ein wichtiger Unterschied zwischen den übrigEns so 
nahe verwandten Institutionen stelit sich im Falle der Succes-
sion vor, indem nach. dem vormü'rzlichen Recht der Nachfolger 
ipso lure succedirte und dazu keiner Installation und keines 
behördlichen Eingriffes bedarf. Demgegenüber kann der Erbe 
ei.nes >-leldengrundstückes seine Erbschaft nicht antreten ohne 
den Heldeneid zu leisten. 	 . 

Ein weiterer Unterschied: Die Donationsgüter ga-lten 
dem Donatar (erster Erwerber) als erworbenes Vermögen und 
so wurde ihm vom Recht die Testamentsfühigkeit eingerdumt; 
natürlich konnte ér damit die virtualen Rechte der durch die 
Donationsklauseln zur eventueilen Erbfolge Berufenen und das 
Recht des Rückfalles nicht verletzen oder vereitein. Der Eigen- 
tümer éines Heldengrundstückes ist dgegen in it Ausnahme der 
sub f) erwühnten Praefektion günzlich testirunfühig und -auch 
in seinen Verfügungén unter Lebenden weit mehr begrenzt als 
seiner Zeit der königliche Donatar es war. Selbst in dem Ver- 
miethen oder in dem einfachen Nutzungsüberlassen an Andere 
ist er zur Genehmigung des . „Heldenstuhl"-es . gebunden, wel-
cher als besondere Behörde der Heldengrundstücke séin Beneh- 
men, Schalten und Walten bestündig zu kontrollieren befugt ist. 

Als ein noch schrofferer Gegensatz muss endlich be- 
merkt werden, dass die königliche Donation weder dem Witt- 
wenrechte (jus viduale) noch anderen etwaigen gesetzlichen 
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oder vertragsmüssigen Sustentationspflichten ehtzogen und  
ausserdem auch mit dem jus canillare • (Müdchen-Viertteil,  
quartalitium) belastet war. Ob und wie weit ein Heldengrund-  
stück diese Lasten (abgesehen .von dem jus capillare, welches  
nicht mehr existiert) zu tragen verpflichtet sein kann? bleibt  
immer eine quaestio -facti, deren Entscheidung in die Hünde. des  
Heldenstuhles • gelegt .ist. Bei dieser Entscheidung kommt. nun  
ausschliesslich der Gesichtspunkt in Erwiigung, dass die öffent- 
lich rechtlichen Dienste des jeweiligen Heldengrundstücke.igen- 
türners durch die genannten Sondei - r-echté nicht geführdet wer-  
den diirfen.  . • 

Es • folgt • aus den . bisher-Gesagten, dass das System der  
Schenkungen, sowohl im vormdrzlichen R.echt als auch in der  
Institution der Heldengrundstücke seiner Natur nach der -  Reali-
sation desselben Gedankes. client: die: Immóbilién möglichst in  

verdiente Hünde zu bringen. :  ..  
Dieser - Rechtsgedanke findet aber auch in anderen boden-  

rechtlichen Verhültnissen und Beziehungen Ausdruck. . 	. 
So z. B. schon in der Institution der sogenannten „Kriegs-  

grundstücke", derén Regelung (Ministerial-Erlass No. 1820/1917  
M. E.) durch 5  77 . .des Ge .s. Art. XXXVI v: J. 1920 ebenfall.s 
bekrüftig.t .wurde. Ein Kriégsgrundstück künn von Kriegsinvali- 
den, Kriegswittwen und Kriegswaisen beansprucht..werden und 
dient einerseits zur Erleichterúng des Leberis dieser -Kriegs- 
verunglückten und anderseits zur Belohnung der.treuen Kriegs-
dienste.  

- 	 c  das neue Agrargesetz, das eine richtigeren Vertei- 
lung des Grund und Bodens anstrebt, hat den Zusammenhang 
zwischen Verdienst  und Imm.obiliareigentuin . .vor den Augen. 
Es erklürt nümlich .als Z~el .  einer gemeinnützigen -Agrarpolitik, 
dass diejenigen Staatsangehörigen, die ohne eigenes Verschul- 
den trotz ihrer Fühigkeit und Gene.igtheit zur Bodenkultur nicht 
ein hündebreites Gruridstück erwerben• konnten: , in ihren-. dies- 
bézüglichén Bestrebungen ,vom Staate unterstützt . werden. rnüs=  
sen. Besonders und in e .rster Reihe eben die Verdienstvollsten,  
das heisst die mit : de.r góldenen ' oder- silberne.n Tapferkeits-
medaille .ausgezeichneten Feldbauer, Kr.iegsinvalideri von. det:- 
selben Gesellschaftsklasse, die Kriegsw.ittwen; . erwachsenen 
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Kriegswaisen, dann die in öffentlich-en : Arnter ,  angestellten,- die  
mit • Ehre gedienten Soldaten Lind Wirtschaftsbeamtern. • 

,Die Frage, wie weit das Verdienstmoment in das Recht  
des .Grund und Bodens eindringt, ldsst sich aber von negativer  
Seite viel besser und -ausgeprügter beantworten. 

Stellen wir also die Frage so •auf: wie.und mit welcher 
Intensitdt ldsst der Unverdienst seine Wirkung in dem- neuen 
Bodenrecht gélten? 

Bei dem Ideldengrundstück verwírkt ..:der Unverdienst, der 
sich im: Vaterlándsverrat oder ii -ti Heldéneidbruch offenbart, das  
Eigentum selbst: Aber auch in wéniger eklatanten Füllen kann 
ein I Ieldengrundstückbesitzer für • -seine • eigene Person: -.des 
Grundstückes verlustig werden und muss eine • Succession• an 
den •nüchsten gesetzmdssigén• Nachkommenr noch• . in seinem 
Leben. erdulden. .So,:wenn er- die -öffentlichrechtlichen. Dieriste 
treu zu erfüllen versdum.t oder zu dei-en -. l✓ rfüllung.: geísti,g und 
körperlich .unfdhig wird• —. ausgenommen,•' Wenn -diese •Unfühig= 
keit eben durch die von der .Leistung .der •fraglichen• D.ienste  
oder vo,n. im• Kriege erworbenen.•.Kra.nkhe.iten; , Defekten  liér- 
rühren sollte. Ferner,. wenn er -w:egen Trinksucht; Stiinkerei,  
Arbeitsscheu oder anderen :möralisch• streng z:u• verurteilenden 
Ursachen .der allgemeinerr Schdtzung unwiirdig-  wird, wenn- er 
sein -Grúnds,tück _fleissig :zu bebaueri oder -  :dessen Laste:n- zu til- 
gen. ve.rnachliissigt, und . -.sich •von der Fümiliengründung, ' das 
heisst vom: •Schl'iessen • •éiner: . ge-se.tzésmdssigen• Ehe zurück- 
ziéht • etc. 	. : 

Auch bei dem einfachen •.;,Kriegsgrundstücke" bleibt die 
Unwürdigkeit nicht ohne Konsequenzen. Wenn nümlich • der 
Eigentümer tines geg-err den Staat .verübten:Verbrechens oder 
Vergehens halbér rechtskrüftig -verurteilt : wli•rde .und eben so 
wenn er seine Staatsangehörigkeit- verlor: hat der. Stiftei -  des 
Kriegsgrundstückes das Recht, den Grund zuri.ickzulösen.. 
Gleicherweise und, in denselbein 	ve:i--liért:auch ein Rénten-  
g-utsbesitzer 	66 • G. .A. -.XXXV.I v... J. 1940), . das ihm • sonst 
gesicherte Recht,. das •Eigentum des -Rentengutes erwerben zu 
können. : 

In den vorgezü.hlten. Fdllen wird das Eigentum,. respektive 
die Möglichkeit es z.u- erwerben (bei den: Rentengütern) . unmit- 
telbár. - wegen einer • entwürcligenden Iiandlu.ng .odei ~-  eines dhn- 
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lichen Benehmens entzogen. Die Motivierung dazu liegt an der 
Hand. Der Eigentümer eines Heldengrundstückes und ebenso 
der Besitzer des Kriegs- oder Rentengrundstückes erwerben 
ihren Grund durch die Verwirklichung einer ihnen wohlwollen- 
den Agrarpolitik — denn es gilt aus öffentlichem Interesse den 
Verdienst, besonders den Kriegsdienst und die sonstige Taug- 
lichkeit zur Bodenkultur zu belohnen. Diese Hauptbedingung 
darf daher von dem Interessenten selbst ohne Verlustkonsequen- 
zen nicht vereitelt werden. 

Demgegenüber geht das Gesetz dort, wo es im Bereiche 
des am Grunde des österr. alig. Civilgesetzbuches entwickelten 
freien Immobiliarrechts die Reihenfolge derjenigen Immobilien 
bestimmt, weiche zum Zweck der Agrarreform von den Eigen- 
tümern zwangsweisé zu erlösen sind, viel weiter. An erster Stelle 
stehen in dieser Reihenfolge diejenigen Immobilien, welche in 
der Zeit vom Ausbruch des Krieges bis zum Inkrafttreten des 
G. A. XXXVI v. J. 1920 erworben wurden und über welche eine 
praesumptio juris et de jure des Kriegsgewinns schwebt. Das- 
selbe gilt 'für jene Irnmobilien, deren Eigentümer wegen staats- 
gefdhrlichen Strafhandlungen oder Vergehen, oder wegen Deser-
tion rechtskrüftig verurteilt wurden (§ 28). Diese Verfügungen 
zeigen deutlich das Moment der Unwürdigkeit als motivierende 
Ursache an. Dies wird auch • durch die Ausnahmen bekrdftigt. 
§ 28 findet ndmlich keine Anwendung dort, wo der Erwerber 
Kriegsinvalider, Kriegswittwe oder Kriegswaise ist, oder . das 
Erwerb zwischen . Verwandten erfolgte, oder die Grösse des 
erworbenen Gutes gewisse, im Gesetze bestimmte Grenzen 
nicht überschreitet. 

Derselbe Gedanke beherrscht übrigens das ganze Gesetz, 
dessen allgemeine Bestimmungen einzelne Kategorien aus den 
Wohltaten der Agrárreform schon in voraus auszuschliessen 
versuchen. 

Is kann z. B. bei der Verteilung der staatlich erworbenen 
Irnmobilien derjenige, dem die tUbung seiner politischen Rechte 
rechtskrdftig suspendiert wurde, nicht beteiligt werden; ebenso- 
wenig derjenige, der im Concurse steht oder stand, oder ausser 
Cáncursverfahren- einen Zwangsvergleich schliesst oder schloss; 
der "einer militárischen Einberufung nicht Folge leistete _und 
endlich jeder, von dem — entweder weil er wegen staatsgefdhr- 
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lichen Strafhandlungen rechtskrdftig verurteilt wurde, oder well 
er in den revolutionüren Bewegungen ein staats- und gesell- 
schaftswidriges Benehmen bezeugte: nicht zu hoffen ist, dass 
er ein arbeitsames und nützliches Mitglied der Gesellschaft sein 
wird. Unter demselben Gesichtspunkt müssen auch die verstock- 
ten Stünker, Verschwender, die ein ehrloses und arbeitscheus 
Leben führenden Individuen beurteilt werden. . _ 

Von den bisher besprochenen Hauptcharakterzügen der 
Heldengrundstücke abgesehen, muss als besonderer Beweis der 
sich nach der Vergangenheit orientierenden Rechtsentwiokelung 
noch eines hervorgehobe.n werden. Das oalte Lehnsystem musste 
nümlich auch seinen Anteil mitbringen und verwerten lassen, 
indem die Heldengrundstücke gewissermassen mit persönlich 
zu leistenden und eidlich zu bekrüftigenden Diensten belastet 
wurden. In der Auffassung des alten Lehnsystems waren 
jedoch diese Dienstleistungen von rein privatrechtlicher Natur; 
hier haben sie. — im Gegenteil — einen durchaus öffentlich 
rechtlichen Chárakter. 'Die in Evidenzhaltung, Kontrollierung 
dieser Dienstleistungen, sammt der Pflege der Zucht, der pat-
riotischen Gefühle und der Solidaritüt : fállt als besondere Auf- 
gabe dem sóg. „Heldenstuhl" zu, welcher nicht nur als adminis-
trative, sondern auch als richterliche Behörde direkt zu diesern 
Zwecke organisiert wurde: Die Bestimmung des nüheren Inhal- 
tes der Dienstleistungen gehört zu dem öffentlichen Recht und_ 

wird entweder in den Donations- und Stiftungsurkunden oder 
in Erlüssen des Heldenstuhles selb*st behándelt. - 

Zur Leistung dieser Dienste ist der jeweilige Eigentümer 
verpflichtet. Die Möglichkeit dazu wird von mehreren Gesichts- 
punkten aus gesichert. Schon dadurch, dass jede moralische 
und körperliche .Untauglichkeit die_ Übernahme eines Helden- 
grundstückes ausschliesst; _welter dadurch, dass die Helden- 
grundstücke nur ohne Geflhrdung der Dienstleistungen durch 
das Wittwenrecht und jedwede Haltpflicht belastet werden kön- 
nen. Im Interesse der pi.inktlich und treu zu leistenden . Dienste 
kann das Grundstück selbst durch den Heldenstuhl von dem 
Eigentümer entzogen und auf den nüchstfolgenden ,Erben über- 
tragen werden. Eine höchste Sicherstellung bietet aber die aus , 
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dem Lehnswesen entliehene Eidpflicht. Bei der Übernahme  
eines Heldengrundstückes muss ndmlich der Übernehmer, sei  
er der erste Erwerber oder dessen jeweiliger Nachfolger, auf  
das treue Erfüllen seiner Pflichten und Dienste den hlelden-  
schwur léisten. Wer sich dem Schwur mit eigenem Verschulden  
entzieht: wird als nicht Vorhandener betrachtet; wer séinen  
einmal geleisteten Eid bricht: verliert — sammt seiner Nach-  
kommenschaft — das Eigentum am Grunde, welches ipso facto  
dem Staate zurückfdllt und von neuem verschenkt werdén kann.  

Nichts -enthebt übrigens von dem geleisteten Eid; allein  
der Tod oder das - Verzicht auf das Grundstücke. Beide Tat-
sachen eröffnen die Succession des nüchsten Anwdrters.  

Zur weiteren Sicherstellung des Ideldengrundstückverhült-  
nisses erweckte der. Rechtsgeber aus dem alten Partikularrecht  
der Székler die sog. Praefektion, rr:utatis mutandis, zum er-  
neuerten . Institutionsleben. Wenn nümlich der Erblásscr über-
haupt keinen oder keinen zur Übernahme des- Heldengrund-
stückes tauglichen mdnnlichen - Nachkommen hat: ist er berech-
tigt, den Gatten oder den zukünftigen Gatten seiner Tochter 
als testamentarischen Erben in das Grundstück einzusetzen- und 
ihn auch zu der -Aufnahme seines Familiennamens zu verpflich- 
ten. Somit wird die Tochter nach Auffassung des alten Rechtes 
dem mdnnlichen Abkömmling rechtlich •gleichgestellt, sozusagen 
aequalisiert, denn sie trügt den Namen an ihren: Mann und an  
ihre Kinder über, wird dessen Aufrechthalterin und Bewahrerin  
als ob sie nicht 'die -Tochter, sondern der Sohn .des- Erblassers  
würe. Zu - solchen Erbeinsetzungen ist aber die staatsoberhüupt-  
fiche Genehmigung erforderlich, sonst hat die Verfügung keine  
Rechtskraft.  . 
- 	Die Heldengrundstücke sind sonst prinzipiell ausschliess- 
lich -der mdnnlichen Erbfolge unterworfen; sie sind unteilbar 
und richten sich den Familienfideicommissen ühnlich, nach _der- 
Primogenitur. Diese Charakterzüge dienen gleicherweise der 
Sicherstellung derjenigen öffentlichrechtlichen Dienstleistungen, 
\vomit die I-Ieldengrundsti.icke unzertrennbar verbunden sind.  

Aber auch ein anderer Rechtsgedanke taucht damit aus  
der.Ideologie des vormdrzlichen Rechtes empor und gelangt  zur 
intensiven Geltung: das Prinzip der Erhaltung und des Sc.hutzes  
des Familienvermögens.  
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Abgesehen von den Heldengrundstücken schuf die heutige 
ungarische Rechtsentwickelung auch in dieser Richtung ganz 
neue - doch im Grundgedanken alte — Institutionen, besónders 
die sog. einfache und unteilbare „Familienheimstütte". 

Die Mittel, durch welche das Recht die möglichst grösste 
Schonung des Familienvermögens verwirklichen wollte, fandert  
bei all' diesen Typen der gebundenen Immobilien Anwendung. 
So: das Verüusserungs- und Belastungsverbot bei den Kriegs-
und Heldengrundstücken (Min. -Eri. 1820/1917 § 3 und 6650/1920,  
§ 3); 'bei den Familienheimstütten (G.A. XXXVI v. J. 1920 §11) 
und bei alien auf Grund des Ges. Art. XXXVI : 1920 erworbenen_ 
Giitern, die nicht als Familienheimstütten erklürt wurden. Wei-
ter: die Beschrünkung der Zwangsvollstreckung und des Ver-
fügungsrechts von Todeswegen, bei. den erstgenannten drei 
Typen; dann ebendaselbst die besonders bestimmte Erbfolge 
ordnung, die im Falle der Heldengrundstücke und der unteil-
baren Familienheimstütte -  durch die' Primogenitur und das Erb 
recht . des münnlichen Zweiges charakterisiert wird. 

Was nun erstens das Verüusserungs- und Belastungs-
verbot anbelangt: am intensivesten kommt es bei den Heiden- 
grundstücken zur Qeltung. Nicht nur die teilweise oder günz- 
liche Verüusserung und . Belastung, sondern auch das-Vermieten 
und die einfache, unentgeltliche . Überlassung einer. jeglichen 
Nutzung ist nümlich streng verboten. In üussersten Füllen hat 
der Heldenstuhl jedoch das diskretionüre Recht eine Belastung 
notwendiger In estitionen halber oder auch ein Vermieten 
ratione aequitatis zu erlauben. Der Mieter muss aber alle die-
jenigen persönlichen Eigenschaften besitzen, die zur Übernahme 
eines Heldengruundstückes gesetzlich vorgeschrieben sind und. 
was die etwaige erlaubte Belastungen anbetrifft, ist der Kreis 
der Glüubiger sehr eng gezogen und es können ausschliesslich,  
nur die Forderungen gewisser altruistischer Anstalten im Be-
tracht kommen (Landes-Verband der ungarischen Bodenkredit-
anstalten und Landes-Zentrale der cooperativen Kreditgenossen- 
schaften). 

Die Verkehrsfühigkeit der Familienheimstütte ist _etwas 
grösser, indem hier eine Belastung oder ein Vermieten, ja aus= 



70 

nahmsweise sogar auch eine Verüusserung ohne besondere 
Bedingungen bloss von der Genehmigung des Landbesitzgerich-
tes abhdngt und in einzelnen, im Gesetze bestimmten Füllen 
überhaupt. keiner Genehmigung bedarf. So: bei der Sicherung 
von öffentlichen Steuern, bei Ausnützung einer schon :bücherlich 
vorgemerkten Belastungsgrenze; in richterlichen Enteignungs-
fdllen und wenn die Verdusserung oder die überlassene Nutz-
-niessung (Miete) zu Gunsten der Nachkommenscháft geschah 
(G. A. XXXVI : 1920 5  71). Auch der Kreis der Gldubiger ist 
bier grösser, zwar noch immer hinsichtlich der Natur der kon- 
trahierten Schulden, begrenzt (Amortisationsdarlehen nicht 
enter 20 jühriger Verfallzeit). Bei den Kriegsgrundstücken und 
bei alien anderen sonst auf Grund des cit. G. A. XXXVI erwor-
benen Immobilien lüsst die Kraft und Intensitüt des Verausse-
-rungs- und Belastungverbotes stufenweise ab. Im . Falle der 
letzteren ist es sogar nur auf. die Dauer von 10 Jahre bestimmt; 
bei den ersteren kann das Stiftungsgeschüft im Betreff 'der 
eventuellen Belastungern nach Belieben verfügen. Ansonsten hat 
das Landbesitzgericht auch hier denselben Wirkungskreis und 
dieselbe Kompetenz (§ 76). . 

In Verbindung mit den Verüusserungs- und Belastungs-
verboten kommen diejenigen Beschrünkungen parallel zur 
tung, welche die Möglichkeit der -Zwangsvollstreckungen in 
einen sehr enggezogenen Kreis zurückdrüngen. Dieses Merkmal 
tritt ebenfalls bei den Neldengrundstücken am scharfesten her-
vor. Is können nümlich nur die rückstündigen Raten des von 
dem Heldenstuhl ausnahmsweise genehmigten Amortisations-
darlehens zwangsweise eingebracht werden, falls der. Schuldner 
ausser seinem Heldengrundstiick kein anderes Vermögen hat. 
Objekt der Zwangsvollstreckung kann ausschliesslich . . nur das 
Einkommen des Grundstückes sein, nie aber das Grundstück 
selbst. Durch Intervention des Heldenstuhles l ann jedoch die 

-Zwangsvollstreckung .im letzten Moment noch immer verhindert 
• wérden, iridem das Grundstück und seine Nutzniessung behörd-
lich seqUestriert und mit der Administration und  Befriedigung 
der Gldubiger .ein Verwalter betraut wird, der mit den Rechten 
eines gerichtlichen Sequestrators bekleidet 1st. 

Bei den anderen Typen der gemeinten- gebundenen Immo-
bilien rind dagegen einzelne Milderúngen durchgeführt. Nöti- 
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genfalls kann ndmlich die Zwangsvollstreckung bier, auch gegen 
den Bestand der Liegenschaften gerichtet werden, wenn es klar 
steht, dass die Einkünfte des Grundstückes binnen 2 Jahre (bei 
Kriegsgrundstücken 3 Jahre) für die Forderung der Gldubiger 
— -unter den gegebenen Umstdnden — keine Deckung -biéten. 
Ferner rdumt das Gesetz dem Staate und demjenigen, den das 
Landbesitzgericht an Stelle des Staates designierte ein jus - 
offerendi ein und somit kann das Grundstück unmittelbar vor 
der Zwangsversteigerung, jedoch nicht  miter dem Ausrufungs- 
preis eingelöst werden. Als ein weiterer Unterschied den Iielden- 
grundstücken gegenüber ist endlich zu bemerken, dass bei die- 
sen Iypen der gebundenen Liegenschaften auch persönliche 
Forderungen die aus unerlaubten Ilandiungen oder aus einer 
Ilaltpflicht herrüh r-en zwangsweise geltend gemacht . werden 
können. 

Dem Verdusserungs= und Belastungsverbote unter Leben-
den, gleichwié der Beschrdnkung der Zwangsvollstreckung tritt 
nun als nóttivendige Ergdnzung die Restriction der Verfügungen - 
von Todeswegen bei, sammt der besonderen Erbfolgeordnung 
der mdnnlichen Abkommenschaft und den Prinzip der Primo- 
genitur. Auch in dieser Beziehung tritt das Heldengrundstück 
als die am . kraftvollsten ausgebildete Rechtsinstitution in den 
Vordergrund. Mit einer Erbfolge von rein mdnnlichem Charák- 
ter, mit der • unbedingten Primogenitur und mit der absoluten 
Unteilbarkeit des Vermögens: wird das Verfügungsrecht des 
jederzeitigen Erblassers h'ier nur in einem einzigen Fall •aner- 
kannt, ndmlich wo eine Praefection in dem oben angegébenen 
Sinne vorgénommen werden kann. .  

Bei den Familienhéimstdtten und Kriegsgrundstücken hat 
dagegen der Erblasser ein ausgedehntea-er Verfügungsrecht, 
indem er die Téilung unter den gesetzlichen Erben; . das Witt-
wenrecht oder Wittwenteil_nach Gutdünken bestimmen und falls 
keine Abkörnmlinge, keine Gattin oder Eltern vorhanden sind, 
seinen Nachfolger aus der Reihe der sonstigen gesetzlichen 
Erben testamentarisch ernennen kann. Der so Eingesetzte kann 
bei den Kriegsgrundstücken auch ein Fremder sein, wenn er 
sich dazu durch Versorgung und Pflege- des Erblassers ver- 
dienstlich machte. 

Diese Lage verdndert und gestaltet sich ganz dhnlich den 



72 

Heldengrundstücken, falls eine Famifienheimstdtte bei der liber-
nahme durch den Anwürter oder schon bei ihrer Gründung mit 
der Genehmigung des Landbesitzgerichtes and unter denselben 
Formalitüten die. für die Testamente vorgeschrieben sind, zur 
„unteilbaren Familienheimstütte" erklürt wurde. Ein solcher 
Familienbesitz geht als unteilbares Ganzes auf den von dem 
Erblasser ernannten Erben — and in Mangel eines Testamentes 
auf den erstgeborenen münnlichen Abkommen —, sollte aber 
keiner vorhanden sein auch auf den weiblichen Zweig der Des-
cendenten über. Bei günzlichem Fehlen jeder Abkommenschaft 
füllt der Familienbesitz den Eltern, respektive den Seitenver-
wandten zu, immer aber in seiner Unteilbarkeit and den Cha-
rakter der münnlichen Erbfolgeordnung möglichst behattend. 
So praeveniert der Mann in gleichberechtigtem Grade dem 
Weibe and bei gleichem Geschlecht der Áltere dem Jüngeren. 
Die jetzt gegebenen Regeln sind dispositiver Natur; dement-
sprechend kann die Stiftungsurkunde für den Fall des eventuel-
len Fehlens der Descendenten auch eine andere Erbfolge vor-
schreiben. 

In den übrigen Beziehungen sind die für .unteilbar erkldr-
ten Familienheimstütten von ,den Heldengrundstücken verschie-
den. Der jederzeitige Erbe ist nümlich verpflichtet seine zum 
Pflichtteil berechtigten . Miterben and die gesetzlichen Erbrechte 
der Wittwe zu befriedigen. Dies kann in Barzahlung oder in 
rentenmüssigen Naturalien geschehen gemüss dem Ertrügniss-
werte des Familienbesitzes. Bei der Wertschützung darf der 
Verkehrswert des Grundstückes höchstens‘bis zu. seinem Zwei- 
drittel berechnet werden. Diese Regel bedeutet für die Miterben 
ohne Zweifel eine gewisse Interessen-Abkürzung, die wenigstens 
im Falle einer autorisierten Verüusserung-vergütet werden muss. 
Das geschieht dadurch, dass bei einer binnen 15 Jahre erfolgten 
Verüusserung , der erreichte Mehrwert unter den gewebenen 
Miterben einer aequalen Teilung . unterworfen wird. 

: Unsere Ergebnisse können wir nun in folgende Thesen 
zusammenfassen: 

Die in dem G. A. XXXVI : 1920 sich darbietende Entwicke- 
lung 'cis ungarischen Immobilarrechts brachte als wichtigste 
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und prinzipiellste Neuerung die Aufnahme der staatsoberhüupt- 
lichen Schenkung unter die Erwerbstitel des Eigentums an 
Grundstücken, mit sich. •  

Auf diesem Wege entstand . die Rechtsinstitution der Hel-
dengrundstücke und in diesem Wege erwachte nicht nur der  
dem alten . königlichen Donationssystem eigene Grundgedanke, 
sondern auch in modernisierter Form der noch ültere Lehnbesitz. 
Begleitende Rechtserscheinungen sind : die münnliche Erbfolge, 
die Familienfideicommissühnliche Primogenitur, die sogenannte 
Praefection mit. modifiziertem Inhalt; .ferner: das gesetzliche 
Verüusserungs- und. Belastungsverbot und die Beschrünkung 
der Zwangsvollstreckung und der Verfügungen von Todeswegen. 

- Die andere und nach ihrer Natur mehr allgemeinere Re-
form  liegt in den Familienheimstütten vor tins  und lüsst eben- 
falls einen nicht minder altbewehrten Gedanken aus dem Rechts-
institut der Aviticitüt des vórmürzlichen Rechts wieder auf- 
leben.  Is veründert sich jedoch das Bild bei den für unteilbcrr 
érklürten Familienheimstütten, wo der Familienbesitz des ausge- 
dehnteren Schutzes wegen den Charakter der Bauer-Fideicom- 
misse annimmt *und sich ganz an die Erbfolge des münnlichen 
Zweiges und an die Primogenitur lehnt. Der instituionelle Zweck 
bleibt aber von dem der Familienfideicommisse verschieden. Die 
Familienheimstütten dienen nümlich zur Verwirklichung der 
Ziele einer gemeinnützigen Agrarpolitik und nicht dem Privat- 
interesse einer einzelnen Familie. Ihre Gebundenheit ist dem- 
zufolge grösser; sie können den freien Verfügungen des Eigen- 
tümers nie (also 'auch im Falle des „defectus seminis" nicht) 
überlassen werden, sondern fallen bei dieser Eventualitüt dem 
Staate zu (ad Normam devolutionis ad sanctam Coronam). 

Alle diese Mérkmale sind bei den einfachen Kriegsgrund- 
stücken und bei den anderen auf Grund des G. A. XXXVI : 1920 
erworbenen (teilweise ausgeteilten) Immobilien wahrzunehmen, 
aber nur in blasserer Schattierung; was jédoch auch diesen 
Liegenschaften ihren Grundcharakter verleiht, das ist die ent- 
scheidende Rolle des mit dem Grundeigentum in Relation ge-
setzten Verdienstmoments.  

Wenn das neue ungarische Agrargesetz besonders in sei• 
nen technischen Beziehungen so mangelhaft würe, wie man es 
ihm gewöhnlich vorwirft, wenn es auch vielleicht heuté schon 
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nach einer zweijührigen Lebensdauer einer novellarischen Modi-
fication reif geworden sein soil, wie es ebenfalls allgemein be- 
hauptet wird: die unbefangene Kritik kann dennoch ein wert- 
volles Resultat dem Gesetzgeber nicht ableugnen. Dieses Resul-
tat liegt in dem Umstand, dass es endlich gelungen ist in jene 
materialistische Geisteswelt, die sich in dem auf Grund des 
österr. alig. bürg. Gesetzbuches entwickelten Immobiliarrecht 
so treu wiederspiegelt : wenigstens einen einzigen Tropfen von 
dem edlen und durch lange Jahrhunderte bewahrten Idealismus 
unserer Vdter einzuflössen, dass es gelungen ist in das Recht 
des Grund und Bodens den ehemaligen moralischen Inhalt, den 
ein übertriebener Liberalismus binnen kurzer Jahrzehnte aus 
unserem Recht gdnzlich ausrotten konnte, wieder eindringen zu 
lassen. 


